
per e-mail

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Vorhaben: Errichtung und Betrieb von 10 Windenergieanlagen im Außenbereich von

Neustadt a. Rbge., Gemarkung Mandelsloh
Antragstellerin: Fa.  ecoJoule  construct  GmbH,  Alte  Feldmühle  10,  31535  Neustadt  a.

Rbge.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Hydrogeologie
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen ergeben sich hinsichtlich des Grund-/Trinkwasser-
schutzes grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch:

 Erdaufschlüsse  für  die  Herstellung  des  Fundaments,  bei  der  die
grundwasserschützenden  Deckschichten  vermindert  werden  bzw.  bei  der  das
Grundwasser möglicherwiese aufgedeckt wird,

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten während der Bauphase,
 das Einbringen von Baustoffen bei der Herstellung des Fundaments, die möglicherweise

eine Belastung des Grundwassers verursachen,
 das Eindringen von Schadstoffen in den Untergrund bzw. in das Grundwasser während

der Baumaßnahmen,
 den  Betrieb  von  Anlagen  mit  wassergefährdenden  Stoffen  (Windkraftanlage  und

Transformatoren).

Zusätzlich  zu  den  Gefährdungspotentialen  können  sich  die  Baumaßnahmen  durch  evtl.
notwendige  Wasserhaltungen  bei  der  Herstellung  der  Fundamente  auf  den
Grundwasserhaushalt  auswirken.  Um  Aussagen  zu  möglichen  Auswirkungen  auf  den
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Wasserhaushalt  und  insbesondere  im  Hinblick  auf
Wasserschutzgebiete/Trinkwassergewinnungsgebiete  treffen  zu  können,  empfehlen  wir  die
Erstellung  eines  hydrogeologischen  Gutachtens.  Darin  sollten  die  evtl.  geplanten  Wasser-
haltungs- und Versickerungsmaßnahmen unter Darlegung der geplanten Bauvorgehensweise
(Standorte  und  Zeitrahmen der  Wasserhaltungen  und  Versickerungen,  Mengenabschätzung,
etc.) und unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen auf

 den Wasser-, Boden- und Naturhaushalt,
 die Quantität und Qualität des Grundwassers und
 Einzugsgebiete der Trinkwassergewinnung 

beschrieben werden.

Des Weiteren empfehlen wir ein geeignetes Beweissicherungskonzept vorzulegen und mit den
zuständigen Fach- und Genehmigungsbehörden abzustimmen. Hinweise zur Beweissicherung
finden sich in GeoBerichte 15 sowie Geofakten 19 des LBEG. Hinsichtlich des Grund-/Trinkwas-
serschutzes  verweisen  wir  außerdem auf  das  Merkblatt  „Grundwasserschutz  beim Bau  und
Betrieb von Windenergieanlagen“ (Stand: Oktober 2016) des Niedersächsischen Ministeriums
für Umwelt, Energie und Klimaschutz.

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.  Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der  DIN EN 1997-1 und -2 in  Verbindung mit  der DIN 4020 in den jeweils  gültigen
Fassungen erfolgen. 

Ob  im  Vorhabensgebiet  eine  Erlaubnis  gem.  § 7  BBergG  oder  eine  Bewilligung  gem.  § 8
BBergG erteilt  und/oder  ein  Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw.
aufrecht erhalten wurde, können Sie dem  NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den
dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem
Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de.

Informationen  über  möglicherweise  vorhandene  Salzabbaugerechtigkeiten  finden  Sie  unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
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Sonja Möhring

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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